
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Allgemeines

  Allen Verträgen und Angeboten liegen diese Allgemeinen Verkaufs- und Liefer be-
dingungen zugrunde. Sie gelten durch die Auftragserteilung oder die An nah me der 
Lieferung als anerkannt. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen oder 
sonstige Einschränkungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der 
Verkäufer hat ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

II. Angebote und Annahme

 1.   Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Aufträge sind für uns erst verbindlich, 
wenn und soweit wir sie schriftlich oder mit deren Ausführung begonnen haben. 
Schriftlicher Bestätigung bedürfen auch Änderungen, Ergänzungen und münd-
liche Neben abreden.

 2.   Ergänzende Klauseln zur Warenbezeichnung wie »cirka«, »wie bereits geliefert«, 
»wie gehabt« oder ähnliche Zusätze beziehen sich in unseren Angeboten aus-
schließlich auf die Qualität oder Quantität der Ware, nicht aber auf den Preis. 
Solche An ga ben in Aufträgen werden von uns entsprechend verstanden und ggfls. 
ist eine Bestätigung entsprechend gemeint.

 3.   Mengenangaben gelten stets als ungefähr. Sicherheitstechnisch- und abfüllbe-
dingte Abweichungen von 10 % nach unten oder oben gelten als vertragsgemäß. 
Solche Mengen abweichungen werden bei der Rechnungssumme voll berücksichtigt.

III. Berechnung, Zahlung

1.   Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen Mehr wert-
steuer.

 2.   Der Kaufpreis ist zahlbar netto Kasse bei Lieferung der Ware, soweit nichts an-
deres vereinbart ist.

3.  Für die Berechnung sind stets die Abgangsgewichte maßgebend.
 4.   Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können bei Fakturierung in EUR Zinsen in 

Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, bei 
Faktu rierung in Fremdwährung 2 % über dem jeweiligen Interbankensatz (Libor) 
für die Aufnahme von Monats geld berechnet werden. Im Falle des Verzugs bleiben 
die gesetzlichen Rechte zur Geltend machung des Nichterfüllungsschadens sowie 
zum Rücktritt vom Vertrag vorbehalten; darüber hinaus werden Restschulden aus 
dem Vertragsverhältnis sofort fällig.

5.   Die Hereingabe von Wechseln bedarf der Zustimmung des Verkäufers; sie erfolgt 
zahlungshalber. Höchstlaufzeit für Wechsel ist neunzig Tage nach Rechnungs-
da tum. Diskont, Wechsel spesen, Wechselsteuer u. ä. Abgaben nach Ablauf des 
vereinbarten Zahlungsziels zu Lasten des Käufers.

 6.   Bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Käu fers und ist der Käufer trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse 
oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit für die ihm obliegende Leistung zu 
stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, zum Rücktritt 
vom Vertrag be rechtigt.

7.   Zahlungen gelten erst dann als bewirkt, wenn der Betrag auf einem Konto des 
Verkäufers endgültig verfügbar ist.

 8.   Der Verkäufer behält sich vor, Zahlungen zur Begleichung der älteren Rech nungs-
posten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwen-
den, und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.

 9.   Zurückbehaltung seitens des Käufers ist ausgeschlossen. Der Käufer darf nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

IV. Lieferung, Versand

 1.   Der Verkäufer ist jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste Liefer-
fristen bestehen nicht.

 2.   Soweit abweichend hiervon ein fester Liefertermin vereinbart ist, hat der Käufer im 
Falle des Verzugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der Regel vier 
Wochen zu setzen.

3.  Als Tag der Lieferung gilt das Datum des jeweiligen Versanddokuments.
4.   Der Verkäufer behält sich die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. 

Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen 
zu dessen Lasten. Das gleiche gilt für nach Vertragsabschluß eintretende Er-
höhungen der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., 
sofern nicht frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

5.   Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit deren 
Absendung oder im Falle der Abholung durch den Käufer mit deren Bereitstellung 
auf diesen über.

 6.   Die Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt höherer Gewalt, insbesondere 
ungestörter Produktion bei den Lieferanten des Verkäufers.

V. Höhere Gewalt

  Höhere Gewalt jeder Art, unvorhergesehenen Betriebs-, Verkehrs- oder Versand-
stö rungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, unvorhersehbarer Arbeitskräfte-, 
Energie-,  Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, behördliche 
Ver   fü gungen oder andere von der leistungspflichtigen Partei nicht zu vertretende 
Hin  der nis se, welche die Herstellung, den Versand, die Abnahme oder den Ver-
brauch verringern, verzögern oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer 
und Umfang der Störung von der Verpflichtung zur Lieferung oder Abnahme. Bei 
teil weisen oder vollständigem Wegfall der Bezugsquellen des Verkäufers ist dieser 
nicht verpflichtet, sich bei fremden Vor lie feranten einzudecken. In diesem Fall ist 
der Verkäufer berechtigt, Warenmengen unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs 
zu verteilen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1.   Die Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine 
gesamten Verbindlichkeiten aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen mit 
dem Ver käu fer einschließlich eines etwaigen Kontokorrentsaldos erfüllt hat.

2.   Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung die 
Vor be halts ware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen gegen über dem Verkäufer in Verzug ist. In der Rücknahme 
der Vor behaltsware liegt ein Rück tritt vom Vertrag nur dann, wenn der Verkäufer 
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück, so 
kann er für die Dauer der Überlassung des Gebrauches der Ware eine Vergütung 
verlangen, die sich gemäß § 13 Abs. 2 Verbraucherkreditgesetz bemißt.

3.   Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird der Käufer für den Verkäufer 
tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen den 
Verkäufer zu erwerben. Das Vorbehaltseigentum des Verkäufers erstreckt sich also 
auf die durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehalts-
ware zusammen mit Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befinden, 
oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, 
vermischt oder verbunden, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den hierdurch 
entstehenden Er zeug nissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehalts-
ware zum Rechnungswert. 

4.   Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für den Verkäufer sorgfältig zu 
verwahren, auf eigene Kosten instandzuhalten und zu reparieren, sowie in dem 
von einem sorgfältigen Kauf mann zu verlangenden Rahmen auf eigene Kosten 
ordnungsgemäß gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er 
tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im voraus an den 
Verkäufer ab.

5.   Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer ordnungs-
gemäß erfüllt, ist er berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die Vor be-
halts ware zu verfügen; dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit zwischen dem 
Käufer und seinen Abnehmern ein Ab tretungs verbot hinsichtlich der Kaufpreis-
forderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen und Sicherungs über eignungen oder 
sonstigen Be  lastungen ist er nicht befugt. Beim Weiterverkauf hat der Käufer den 
Eigen tums über gang von der vollen Bezahlung der Ware durch seine Abnehmer 
ab hängig zu machen.

6.    Der Käufer tritt hierdurch alle sich aus einer Weiterveräußerung der Vor be halts-
ware ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten ein-
schließlich Wechsel und Schecks im voraus zur Sicherung aller für den Verkäufer 
gegen  den Käufer aus der Geschäfts ver bindung entstehenden Ansprüche an 
den Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem 
Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den anteiligen Be-
trag der Rechnung des Verkäufers für die mitveräußerte Vorbehaltsware. Werden 
Waren veräußert, an denen der Verkäufer gemäß vorstehender Ziffer 3. einen 
Mit ei  gentumsanteil hat, so be schränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil der 
For der ung, der dem Mit eigen tumsanteil des Verkäufers entspricht. Verwendet der 
Käufer die Vorbehaltsware zur entgeltlichen Veredelung von im Eigentum eines 
Dritten befindlichen Sachen, so tritt er hier durch im voraus zum vorgenannten Si-
cher ungszweck seinen Vergütungs an spruch gegen den Dritten an den Verkäufer 
ab. Solange der Käufer seinen Zahlungs verpflichtungen fristgemäß nachkommt, 
ist er berechtigt, die Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer Ver edelung 
selbst einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen ist er nicht 
befugt.

7.   Erscheint dem Verkäufer die Verwirklichung seiner Ansprüche gefährdet, so hat 
der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und dem 
Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zugriffe Dritter 
auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Ansprüche hat der Käufer dem Verkäu-
fer unverzüglich mitzuteilen.

8.   Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu si-
chernden Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 20 %, so 
ist der Ver käufer auf Ver langen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach eigener Wahl des Verkäufers verpflichtet.

VII. Schadenersatz

1.   Schadenersatzansprüche des Käufers - auch außervertraglicher Art - sind im Falle 
leicht fahrlässiger Pflichtverletzung des Verkäufers, der Leitenden Angestellten 
und anderen Er füllungsgehilfen des Verkäufers ausgeschlossen, es sei denn, daß 
die Ver letzung eine Pflicht betrifft, die für die Erreichung des Vertragszweckes von 
we sentlicher Bedeutung ist.

2.   Für mittelbare sowie für im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare 
Schäden haftet der Verkäufer nur, wenn ein grobes Verschulden des Verkäufers 
oder eines leitenden Angestellten des Verkäufers vorliegt.

3.   Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften bleiben unberührt.

VIII. Beanstandungsfrist

1.   Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich 
schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen bei Mengenreklamationen 
bzw. von 30 Tagen bei Qualitätsreklamationen nach Eintreffen der Ware beim Käu-
fer, in jedem Fall aber vor Beginn der Verarbeitung unter Einsendung von Belegen, 
Mustern, Pack zet teln, sowie Angabe der Rechnungsnummer, des Rechnungs-
datums und der auf den Packungen befindlichen Signierungen erhoben werden.

2.    Bei einem versteckten Mangel hat der Käufer unverzüglich nach Entdeckung des 
Mangels zu rügen. Andernfalls gilt die Ware auch insoweit als genehmigt. Die 
Beanstandung eines versteckten Mangels ist jedenfalls nach Ablauf von 8 Wochen 
nach Empfang der Ware ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung wegen 
Falschlieferung bleibt unberührt.

3.   Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Verkäufers 
zurückgesandt werden.

IX. Gewährleistung

  Im Falle ordnungsgemäß erhobener und begründeter Mängelrügen ist der Ver-
käufer zur Ersatzlieferung berechtigt. Verzichtet der Verkäufer auf sein Recht zur 
Ersatzlieferung oder wird sie nicht binnen einer angemessenen Frist erbracht oder 
ist der als Ersatz gelieferte Ware erneut mangelhaft, so kann der Käufer nach 
seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückabwicklung der Lieferung 
verlangen.

X. Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung

  Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort, Schrift und durch 
Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, 
auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Käufer nicht von 
der eigenen Prüfung der vom Verkäufer gelieferten Produkte auf ihre Eignung für 
die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Ver ar-
beitung der Produkte erfolgen außerhalb der Kontroll mög lich keiten des Verkäufers 
und liegen daher ausschließlich im Verant wor tungs bereich des Käufers.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht etc.

1.   Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle, für die Zahlung 
Schierling.

2.    Gerichtsstand für beide Teile ist Regensburg. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, 
seine An sprüche auch an dem allgemeinen Gerichtsstand des Käufers geltend zu 
machen.

3.   Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den Inter-
nationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluß von internationalen 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen - bei vom 17. Juli 1973 - sowie des UN-
Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen.

4.   Handelsübliche Klauseln sind nach den Incoterms in ihrer jeweils gültigen Fassung 
auszulegen.

5.   Falls vereinbart ist, daß der Verkäufer Zoll- und Einfuhrabgaben des Be stim-
mungslandes trägt, gehen zwischen Abgabe der Auftragsbestätigung und Aus lie-
fer ung der Ware in Kraft tretende Erhöhungen derartiger Abgaben zu Lasten des 
Käufers. Alle übrigen mit dem Kaufvertrag verbundenen Gebühren, Steuern und 
Kosten trägt ebenfalls der Käufer.
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